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Art. 58 WechselG
 WechselG - Wechselgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.08.2023

(1) Wer zu Ehren annimmt, haftet dem Inhaber und den Nachmännern desjenigen, für den er eingetreten ist, in der

gleichen Weise wie dieser selbst.

(2) Trotz der Ehrenannahme können der Wechselverp ichtete, zu dessen Ehren der Wechsel angenommen worden ist,

und seine Vormänner vom Inhaber gegen Erstattung des im Art. 48 angegebenen Betrags die Aushändigung des

Wechsels und gegebenenfalls des erhobenen Protestes sowie einer quittierten Rechnung verlangen.
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